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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1951

Norm

AngG §10 I

KollV für die Handelsangestellten Österreichs allg

Rechtssatz

Provisionsangestellte haben nach den Bestimmungen des Kollektivvertrages für die Handelsangestellten Österreichs

Anspruch auf Weihnachtsremuneration.

Entscheidungstexte

4 Ob 112/51

Entscheidungstext OGH 26.11.1951 4 Ob 112/51

Veröff: Arb 5339

4 Ob 2/71

Entscheidungstext OGH 16.03.1971 4 Ob 2/71

Beisatz: Dem Angestellten, der nur durch eine Provision entlohnt wird, steht kein Anspruch auf

Weihnachtsremuneration zu, sofern sein Einkommen die im Kollektivvertrag vorgesehenen

Mindestdurchschnittsbeträge übersteigt, jedoch ist bei der Berechnung dieses Mindestbetrages die

kollektivvertragliche Weihnachtsremuneration zu berücksichtigen. (T1) Veröff: EvBl 1971/285 S 525 = Arb 8863

Schlagworte

SW: Belohnung, Vergütung, Angestellte, Entgelt, Lohn, Gehalt, Anspruch, Höhe, Berechnung, Bemessung, Beteiligung,

Tantieme, Weihnachtsgeld, Prämie, Vertreter, Vermittler, Satzung
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